
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/3/29 10Os55/78,
9Os145/78 (9Os146/78 - 9Os148/78),

12Os100/08k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1978

Norm

B-VG Art94

StPO §292

StVG §10 Abs1

StVG §134 Abs6

StVG §158 Abs2

Rechtssatz

Ein Beschluss durch das (absolut unzuständige) Gericht statt durch die Verwaltungsbehörde ist nicht rechtskraftsfähig,

weshalb es außer der Feststellung des Gesetzesverstoßes keiner konkreten Maßnahme nach § 292 letzter Satz StPO

bedarf.

Entscheidungstexte

10 Os 55/78

Entscheidungstext OGH 29.03.1978 10 Os 55/78

9 Os 145/78

Entscheidungstext OGH 26.02.1979 9 Os 145/78

Vgl aber; Beisatz: Aufhebung einer gerichtlichen Entscheidung, die durch einen (unzulässigen) Eingriff des

Gerichts in einem fremden Machtbereich geschah (EvBl 1946,113). (T1) Veröff: RZ 1979/40 S 147

12 Os 100/08k

Entscheidungstext OGH 22.08.2008 12 Os 100/08k

Vgl aber; Beisatz: Aufhebung des Beschlusses des Landesgerichts auf Strafvollzugsortänderung, der in Verletzung

der diesbezüglichen Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes und im Widerspruch zu dem im Art 94 B-VG

verankerten Grundsatz der Trennung der Gerichtsbarkeit von der Verwaltung in die der Vollzugsdirektion

zugewiesene Kompetenz auf Anordnung einer Strafvollzugsortsänderung (§ 10 Abs 1 in Verbindung mit § 134 Abs

6 StVG) eingreift. (T2)
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